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RS OGH 1952/12/30 2Ob942/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.12.1952

Norm

ABGB §1107

Rechtssatz

Der "Vorteil" des Bestandgebers kann auch darin liegen, daß er seinem Sohne unentgeltlich das Wohnen ermöglichte.

Dieser Vorteil ist mit jenem Betrag zu veranschlagen, den der Mieter für die von ihm nicht benützten Räume zu

entrichten gehabt hätte.
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